
65 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII.GP. 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten K o
s t ro u n, Dr. Mus s i 1, M ei ß 1 und Ge
nossen, betreffend ein Bundesgesetz, womit 
das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 
1967 neuerlich abgeändert und ergänzt wird 

(12/A) 

Am 3. Juni 1970 haben die Abgeordneten 
Kostroun, Dr. Mussil, Meißl und 
Genossen den obgenannten Initiativantrag im 
Nationalrat eingebracht und folgendermaßen be
gründet: 

Das Ausfuhrförderungsgesetz 1964 soll mittels 
Initiativantrages geändert werden. Um mit den 
auf Grund des Ausfuhrfinanzierungsförderungs
gesetzes zu beschaffenden Geldern auch Maßnah
men finanzieren zu können, die der Rechtslage 
nach Gesetzwerdung des Initiativantrages ent
sprechen, wird mit vorliegender Novelle die Be
stimmung des Ausfuhrfinanzierungsförderungs-

Jungwirth 

Berichterstatter 

gesetzes den Neuerungen beim Ausfuhrförde
rungsgesetz angepaßt (§ 1). Ferner wird durch 
Abänderung des § 2 den Erfordernissen zur 
Kapitalbeschaffung im In- und Ausland dadurch 
Rechnung getragen, daß die derzeit geltenden 
Determinierungsbestimmungen für die Haf
tungsübernahmenerweitert werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat 
diesen Initiativantrag am 15. Juni 1970.in Gegen
wart des Bundesministers für Finanzen Dr. A n
d r 0 s c h der Vorberatung unterzogen und ein- . 
stimmig beschlossen, dem Nationalrat die unver
änderte Annahme des im Initiativantrag enthal
tenen Gesetzentwurfes zu empfehlen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle dem 
angeschlossenen Gesetzentwurf ·1. 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 15. Juni 1970 

Weikhart 

Obmann 
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• 
2 65 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX:XX, 
womit das Ausfuhrfinanzierungsförderungs
gesetz 1967 neuerlich abgeändert und ergänzt 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I ' 

Das A usfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 1967, 
BGBL Nr. 196, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 193/1969, wird wie folgt abgeändert 
und ergänzt: 

1. § 1 hat zu lauten: 
,,§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird 

ermächtigt, bis 31. Dezember 1975 namens des 
Bundes Haftungen in Form von Garantien für 
von der österreichischen Kontrollbank Aktien
gesellschaft' durchzuführende Kreditoperationen 
(Anleihen, Darlehen oder. sonstige Kredite) zu 
übernehmen, wenn der Erlös der Kreditoperatio
nen zur Finanzierung von Ausfuhrgeschäften, 
von Krediten, des Erwerbs von Forderungen aus 
Ausfuhrgeschäften und von Beteiligungen ver
wendet wird, für die der Bund eine Haftung 
nach dem Ausfuhrförderungsgesetz 1964, BGBL 
Nr. 200, in seiner geltenden Fassung übernom
men hat." 

2. § 2 hat zu lauten: 
,,§ 2. (1) Der Bundesminister für Finanzen 

darf Haftungen gemäß § 1 nur übernehmen, 
wenn 

1. der jeweils ausstehende Gesamtbetrag der 
Haftung 7000 Millionen Schilling nicht über
stei,gt; einzurechnen in die Haftungssumme sind: 
Zinsen, Kosten sowie die Garantien für Kurs
risken gemäß § 3 lit. b; letztere mit 10 v. H., des 
Grundbetrages der jeweils übernommenen Haf
tungen; 

2. die Kreditoperation im Einzelfall den Betrag 
(Gegenwert) von 700 Millionen Schilling nicht 
übersteigt; einzurechnen in die Haftungssumme 
sind: Zinsen, Begebungskosten im Sinne des 
Abs. 3 sowie die Garantien für Kursrisken gemäß 
§ 3 lit. b; letztere mit 10 v. H. des Grundbetrages 
der jeweils übernommenen Haftungen; 

3. bei Kreditoperationen in inländischer Wäh
rung der nominelle Zinsfuß bezogen auf ein Jahr 
bei Zinszahlungen im nachhinein nicht mehr als 
5 v. H. über dem im Zeitpunkt der Kreditopera
tion geltenden Zinsfuß für Eskontierungen der 
Oesterreichischen Nationalbank (§ 48 Abs. 2 des 
Nationalbankgesetzes, BGBL Nr. 184/1955 in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 27. Juni 1969, 
BGBL Nr. 276) beträgt; 

4. bei Kreditoperationen in ausländischer Wäh
rung der nominelle Zinsfuß bezogen auf ein Jahr 
bei Zinszahlungen im nachhinein nicht mehr als 
5 v. H. über dem arithmetischen Mittel aus den 
im Zeitpunkt der Schuld aufnahme geltenden 
offiziellen Di9kontsätzen in Belgien, der Bundes
republik Deutschland, Frankreich, Großbritan
nien, Italien, Kanada, den Niederlanden, Schwe
den, der Schweiz und den USA (New York) be
trägt; 

5. die Laufzeit der Kreditoperationen gemäß 
§ 1 25 Jahre nicht ubersteigt; 

6. die prozentuelle Gesamtbelastung für den 
Bund bei Kreditoperationen in inländischer Wäh
rung nicht mehr als 21/2 v. H. über dem nominel
len Zinsfuß gemäß Z. 3 und bei Kreditoperatio
nen in ausländischer Währung nicht mehr als 
21/2 v. H. über dem nomienellen Zinsfuß gemäß 
Z. 4 beträgt; die prozentuelle Gesamtbelastung 
ist unter Zugrundelegung der folgenden Formel 
zu errechnen: 

100 X (nomineller + 
Zinsfuß 

R~ckzahlungskurs - Netto-) 
erlös der Kreditoperation 

in Hundertsätzen 

mittlere Laufzeit 

Nettoerlös der Kreditoperation in Hundertsätzen; 

7. im Fall, daß eine vorzeitige Kündigung der 
Kreditoperation vereinbart ist, auch bei Kündi
gung die p~ozentuelle Gesamtbelastung gemäß 
Z. 6 nicht überschritten wird; 

8. die Währung der Kreditoperation auf Schil
ling, Belgische Franken, Deutsche Mark, Franzö
sische Franken, Englische Pfund, Italienische Lire, 
Kanadische Dollar, Holländische Gulden, Schwe-
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65 der Beilagen 3 

dische Kronen, Schweizer Franken, US-Dollar, 
oder in Rechnungseinheiten, die auf mehreren 
dieser Währungen beruhen, lautet. 

(2) Fremdwährungsbeträge sind zu dem im 
amtlichen Kursblatt der Wiener Börse verlaut
barten Mittelkurs für Devisen im Zeitpunkt der 
Haftungsübernahme auf die -genannten Haftungs
beträge anzurechnen. 

(3) Zur Feststellung des Nettoerlöses gemäß 
Z. 6 sind die Emissions- oder Zuzählungsverluste, 

Begebungsprovisionen, Werbe- und Druckkosten 
(Begebungskosten) vom Bruttoerlös in Abzug zu 
bringen." 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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